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Bearbeitung: Ramona Kdhning (E-Mail: ramona.kaehning@luebeck.de Telefon: 122-6626)

Widmung von Verkehrsflachen gemaR § 6 Abs. (1) des StraRen- und
Wegegesetzes (StrWG) fiir Schleswig-Holstein

Stadtgrabenbricke

Beratungsfolge:
Datum Gremium
28.04.2025 Senat

19.05.2025 Bauausschuss
22.05.2025 Burgerschaft der Hansestadt Libeck

Beschlussvorschlag:

Status Zustandigkeit
Nichtéffentlich zur Senatsberatung
Offentlich zur Vorberatung
Offentlich zur Entscheidung

Die Widmung der im anliegenden Lageplan markierten Verkehrsflachen der Stadtgrabenbru-
cke mit dem Anschluss an die Willy-Brandt-Allee wird beschlossen.

Die erstmalige Einstufung erfolgt gemaR § 3 Abs. 1, Ziffer 4 b) StrWG als Sonstige offentli-
che Stralle — beschrankt offentliche Stralie (selbstéandiger Geh- und Radweg)

Verfahren:
Bereiche/Projektgruppen Ergebnis
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt: X

Nein- Begrindung:

Die MalRnahme ist:

Eine gesonderte Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen ist mangels spezifischer
Betroffenheit nicht erfolgt.

neu
freiwillig
vorgeschrieben durch:

das Strallen- und Wegegesetz fur Schles-
wig-Holstein in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25 November 2003.
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Finanzielle Auswirkungen: Ja
X | Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X | Nein
Ja — Begriindung:

Begrindung der Nichtéffentlichkeit
gem. § 35 GO:

Begriindung:

Mit Beschluss der Birgerschaft vom 31.01.2019 (V0O/2018/06794) wurde die Verwaltung,
hier die Abteilung Briickenbau, beauftragt, den Bau der Stadtgrabenbriicke zu planen und
durchzufiihren. Im Dezember 2022 erfolgte durch den Hauptausschuss die entsprechende
Projektfreigabe (VO/2022/11662).

Bereits 2014 wurde im Zusammenhang mit den InfrastrukturmalRnahmen zur ErschlieRung
des B-Plan-Gebietes ,Fackenburger Allee/WerftstralRe“ der Neubau einer Geh- und Rad-
wegbriicke Uber den Stadtgraben mit der Eintragung einer Trasse festgelegt. Anfang der
1990er Jahre wurde ein Flurstiick auf der gegenlberliegenden Seite an der Willy-Brandt-Al-
lee fur die geplante Anbindung der Bricke reserviert.

Die Briicke Uber den Stadtgraben verbindet die Linden Arcaden und den Bahnhofsbereich
mit der Willy-Brandt-Allee und schlie3t an die bereits vorhandene Wegeverbindung westlich
der Altstadtinsel Uber den Holstenhafen an. Sie komplettiert damit die Geh- und Radwegan-
bindung der Lubecker Altstadt, die im Osten mit der Briicke Uber den Klughafen abschlief3t.

Daruber hinaus erhalt die Briicke einen Anschluss an die beiden Uferwege des Stadtgra-
bens, womit das Wanderwegsystem innerhalb der Hansestadt Lubeck eine notwendige und
sinnvolle Erganzung erfahrt, mit der die Erreichbarkeit und damit die Nutzbarkeit des inner-
stadtischen Erholungsbereiches deutlich verbessert wird.

Die von der Widmung betroffenen Grundstlicke befinden sich vollstandig im Eigentum der
Hansestadt Libeck.

Die Widmung umfasst die nachfolgend genannten Flachen gemafl Anlage 1:

Gemarkung: Flur: Flurstlicke:
St. Lorenz 8 6/32 tiw.
6/33 tiw.
100/31 tiw.
Innere Stadt 71 28/12 tlw.
27122 tlw.
27/21
91
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Die erstmalige Einstufung erfolgt gemafs § 3 Abs. 1, Ziffer 4 b) StrWG als Sonstige 6ffentli-
che Stralle — beschrankt 6ffentliche Stralle (selbstandiger Geh- und Radweg)

Anlagen:

Anlage 1 Lageplan zur Widmung

Senatorin Joanna Hagen

Seite: 3/3



= 33/19

KongreBhalle

Rodisson Blu
Senator Hotel

33/58 33/153

E. § -
<
3 N
!
b ]
-
Q) ),
o
== = S jg j
i e 1 = .
e ) . Y 1 0 O {55 2 L S 25 Y 5
[\
Y- 23IY-3puvug-A M ©
5 2 A S N s s s = = 0 I 1 1 IJT%
A —— i

|

B L3

m

N

m

~

o

U

o




	Vorlage
	Beschlussvorschlag:
	Verfahren:
	Begründung:

	Anlage 1: Anlage 1 Lageplan zur Widmung Stadtgrabenbrücke

